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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1980

Norm

AußStrG §122

GOG §89

Rechtssatz

Hinsichtlich der Abgabe der Erbserklärung sind die Tage des Postenlaufes in die Frist nicht einzurechnen. Wird der

Einantwortungsbeschluß vor Einlangen der Erbserklärung bei Gericht rechtskräftig, so ist die Erbserklärung verspätet.

Entscheidungstexte

5 Ob 713/79

Entscheidungstext OGH 12.02.1980 5 Ob 713/79
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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